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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Verwaltungsvorschriften über die Anpassung 

der Behördenbezeichnungen auf Grund 

der Errichtung des Landesschulamtes
 

Vom 23. Dezember 2014 

Gz.: 14-50001
 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. März 2014 (GVBl. I Nr. 14), bestimmt der Minister für Bil
dung, Jugend und Sport: 

1 - Anpassungsbedarf von Verwaltungsvorschriften 

Mit dem Schulbehördenreformgesetz vom 14. März 2014 
(GVBl. I Nr. 14) wurde durch Zusammenlegung der staatlichen 
Schulämter und des Landesinstitutes für Lehrerbildung am 
1. Oktober 2014 das Landesschulamt errichtet. Die sich daraus 
ergebenden notwendigen redaktionellen Anpassungen der Ver
waltungsvorschriften des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport erfolgen sukzessive bis spätestens zum 1. August 
2017. 

2 - Grammatikalische Anpassung 

(1) Soweit in Verwaltungsvorschriften grammatikalische For
men der Wörter „staatliches Schulamt“ und „Landesinstitut für 

Lehrerbildung“ verwandt werden, gilt die entsprechende gram
matikalische Form des Wortes „Landesschulamt“. 

(2) Gemäß § 132 Absatz 1 Satz 4 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes sind die Leiterin oder der Leiter der Regional
stellen des Landesschulamtes Dienstvorgesetzte oder Dienst
vorgesetzter der Schulleiterinnen und Schulleiter, der Lehrkräf
te und des sonstigen pädagogischen Personals der Schule. So
weit in Verwaltungsvorschriften grammatikalische Formen der 
Wörter „staatliches Schulamt“ mit diesem Bezug verwandt 
werden, gilt die entsprechende grammatikalische Form der 
Wörter „Leiterin oder Leiter der Regionalstelle des Landes
schulamtes“. 

3 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten mit Wirkung vom 1. Ok
tober 2014 in Kraft und am 1. September 2017 außer Kraft. 

Potsdam, den 23. Dezember 2014 

Der Minister
 
für Bildung, Jugend und Sport
 

Günter Baaske
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II. Nichtamtlicher Teil 

Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Im Bereich des Landesamtes für Schule und Lehrerbildung ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen beabsichtigt, in nachfolgenden Regionalstellen Stel
len für Schulleitungsfunktionen neu zu besetzen: 

I.	 Regionalstelle Brandenburg an der Havel 

1.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Wilhelm-Busch-Schule 
Beethovenstraße 15 
14772 Brandenburg an der Havel 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

b.	 Grundschule „Frederic Joliot Curie“ 
Große Münzenstraße 14 
14776 Brandenburg an der Havel 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnden Organisation auf der 
Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt

nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benann
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buchstabe b. be
nannte Stelle mit der Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L zuzüg
lich Amtszulage bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz bzw. gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Grundschule „Frederice Joliot Curie“ 
Große Münzenstraße 14 
14776 Brandenburg an der Havel 

- Besetzung zum 01.08.2015 

b.	 Grundschule „Gebrüder Grimm“ 
Gertraudenstraße 3 
14772 Brandenburg an der Havel 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden.. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe 
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Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über 
das Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kennt
nisse über die Leitung und Organisation des Schulbetrie
bes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 
Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der brandenbur
gischen Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be
schäftigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungs
gruppe A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgelt
gruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

3.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule 

Wiesenschule Oberschule Jüterbog 

Friedrich-Ebert-Straße 85
 
14913 Jüterbog
 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG  bzw. Entgeltgrup
pe 14 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung 
kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und 
sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Brandenburg an der Havel 

Magdeburger Straße 45
 
14770 Brandenburg an der Havel.
 

II. Regionalstelle Cottbus 

Abteilungsleiterin bzw.Abteilungsleiter an einem Ober
stufenzentrum 

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
 
Abteilung 6
 
Clara-Zetkin-Straße 8
 
04995 Falkenberg
 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Die Abteilung umfasst den Bildungsgang des beruflichen 
Gymnasiums und der Fachoberschule. 
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Aufgaben: 
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst
ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan, insbesondere Pla
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und Dienst
besprechungen, Koordinierung der pädagogischen Arbeit 
in der Abteilung, Planung und organisatorische Durchfüh
rung von schulischen Prüfungen, Beratung und Besuch der 
in der Abteilung tätigen Lehrkräfte im Unterricht, Förde
rung und Unterstützung der Fort- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte, Zusammenwirken mit den Leiterinnen und Lei
tern anderer Abteilungen, den Lehrkräften, Eltern, Schüle
rinnen und Schülern und dem Schulträger auf gute Unter
richts- und Arbeitsbedingungen; Unterstützung und Leitung 
von Gremien zur Mitwirkung der Eltern, der Schülerinnen 
und Schüler und der Lehrkräfte. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer) oder Befähigung Laufbahn des Stu
dienrats mit Lehrbefähigung für eine berufliche Fachrich
tung; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis im 
Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulrei
fe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, Durchset
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule und der Bildungsgangverord
nungen; regionale Kenntnisse sind erwünscht; der Nach
weis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanage
ments ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgrup
pe 15 TV-L bewertet. 

Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungslei
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 

der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das   

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Cottbus 

Herrn Boese
 
Blechenstraße 1
 
03046 Cottbus.
 

III. Regionalstelle Frankfurt (Oder) 

1.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an Grundschulen 

a.	 Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ 
Straße der Jugend 5 
15518 Steinhöfel, OT Heinersdorf 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

b.	 Sigmund-Jähn-Grundschule 
W.-Wolkow-Straße 36 
15517 Fürstenwalde 

- Besetzung zum 01.08.2015 

c.	 Gerhard-Goßmann-Grundschule 
Bahnhofstraße 22 
15517 Fürstenwalde 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu
sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
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he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be
schäftigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benann
te Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG  bzw. 
Entgeltgruppe 13 TV-L, die unter Buchstabe b. benannte 
Stelle mit Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L zuzüglich Amts
zulage und die unter Buchstabe c. benannte Stelle mit der 
Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule 

Grundschule „Bruno Hans Bürgel“
 
Prager Straße 31 a
 
15566 Schöneiche b. Berlin 


- Besetzung zum 01.06.2015 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden.. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

3.	 Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Förderschule 

Kleeblatt-Schule 
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt Lernen 
Am Stadion 18 
15306 Seelow 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährlei
stung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu
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len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige Bewährung in 
der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem sonder
pädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen. 

4.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einem Gymnasien 

Gymnasium „Bertolt Brecht“
 
Am Scheunenberg 1
 
16259 Bad Freienwalde
 

- Besetzung zum 01.11.2015 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 

eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei
nen Hochschulreife 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgrup
pe 15 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der 
Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Ju
gend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Frankfurt (Oder)
 
Herrn Gerhard Kranz
 
Gerhard-Neumann-Straße 3
 
15236 Frankfurt (Oder).
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IV. Regionalstelle Neuruppin 

1.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule 

VHG „Friedrich-Ludwig-Jahn“
 
(Verlässliche Halbtagsgrundschule)
 
J.-Runge-Straße 40
 
19322 Wittenberge
 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ei
nem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit der 
Besoldungsgruppe A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszulage 
bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage bewer
tet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde

rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

2.	 Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule 

Carl-Diercke-Schule 

Oberschule Kyritz
 
Pritzwalker Str. 19
 
16866 Kyritz
 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar
stufe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Sekundarstufe I. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; ge
sicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgrup
pe 14 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
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rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

3.	 Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter an Oberstufen
zentren 

a.	 Oberstufenzentrums Havelland/Standort Friesack 
Abteilung 2 
Berliner Allee 6 
14662 Friesack 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Die Abteilung umfasst derzeit die Bildungsgänge der Be
rufsschule zur Vermittlung des schulischen Teils einer Be
rufsausbildung in den Berufen Tiefbaufacharbeiter/in, Rohr
leitungsbauer/in, Straßenbauer/in, Brunnenbauer/in, Spezi
altiefbauer/in, Kanalbauer/in, Straßenwärter/in und den Bil
dungsgang der Berufsfachschule zum Erwerb beruflicher 
Grundbildung und von gleichgestellten Abschlüssen der 
Sekundarstufe I. 

b.	 Oberstufenzentrums Havelland/Standort Nauen 
Abteilung 4 
Zu den Luchbergen 26 - 34 
14641 Nauen 

- Besetzung zum nächst möglichen Termin 

Die Abteilung umfasst derzeit die Bildungsgänge der Be
rufsschule zur Vermittlung des schulischen Teils einer Be
rufsausbildung in den Berufen Kauffrau/mann für Büro
kommunikation, Kauffrau/mann für Büromanagement, 
Kauffrau/mann im Einzelhandel, Verkäufer/in, Fachkraft 
für Lagerlogistik, den schulischen Teil der Berufsausbil
dung für Berufe nach § 66 BBiG bzw. § 42(k) HWO in den 
Berufsfeldern Metalltechnik, Agrarwirtschaft sowie der 
Berufsvorbereitung. 

Aufgaben: 
Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst
ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan, insbesondere Pla
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und Dienst
besprechungen, Koordinierung der pädagogischen Arbeit 
in der Abteilung, Planung und organisatorische Durchfüh
rung von schulischen Prüfungen und Unterstützung der zu
ständigen Stellen bei nichtschulischen Prüfungen, Bera
tung und Besuch der in der Abteilung tätigen Lehrkräfte im 
Unterricht, Förderung und Unterstützung der Fort- und 
Weiterbildung der Lehrkräfte, Zusammenwirken mit den 
Leiterinnen und Leitern anderer Abteilungen, den Lehr
kräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem Schul

träger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen; 
Unterstützung und Leitung von Gremien zur Mitwirkung der 
Eltern, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit Lehrbefä
higung für eine berufliche Fachrichtung und mehrjähriger 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schu
len oder Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit 
langjähriger Erfahrung im Unterricht an beruflichen Schu
len. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgremien, den Ausbil
dungsbetrieben, den zuständigen Stellen gemäß Berufsbil
dungsgesetz oder der Handwerksordnung und der Bundes
agentur für Arbeit; Durchsetzungs- und Organisationsver
mögen; hohe Belastbarkeit; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schule 
und der Bildungsgangverordnungen; der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements ist 
erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stellen können mit Beamten oder tariflich Beschäfti
gen besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe 
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 
Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungslei
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Neuruppin
 
Herrn Kowalzik
 
Trenckmannstr. 15
 
16816 Neuruppin.
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